
 
 

Schulordnung der Ten-Brink-Schule in Rielasingen-Worblingen 

 

 

 

Leitgedanke: 

Alle am Leben der Ten-Brink-Schule Beteiligten bilden eine Gemeinschaft, in der zusammen 

gelebt, gelernt und etwas geleistet wird. Das Zusammenleben wird durch Rücksichtnahme 

und Höflichkeit im Umgang bestimmt. Handlungen und Worte sind geprägt von Toleranz. 

Damit alle am Schulleben Beteiligten problemlos miteinander leben und arbeiten können, 

wurde von den Entscheidungsgremien der Schule die Sozial- und Konfliktkultur der Ten-

Brink-Schule festgelegt. Damit dies gelingt gelten für uns alle folgende Regeln: 

1. Respektregel: Wir gehen mit allen respektvoll und höflich um. 

2. Arbeitsregel: Ich trage meinen Teil zu einem produktiven und störungsfreien 

Unterricht bei. 

3. Ordnungsregel: Ich sorge für Sauberkeit und Ordnung in der Schule und auf dem 

Schulgelände. 

4. Ruheregel: Ich verhalte mich im Unterricht, Lernband und Schulhaus leise und 

rücksichtsvoll. 

Zuwiderhandlungen werden nach den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit geahndet. Alle 

Schulmitglieder werden dazu aufgefordert, bei Verstößen angemessen einzugreifen. 

im Schulalltag: 

▪ Wir gehen respektvoll mit unseren Mitmenschen um. 

▪ Wir gehen mit unserem und fremdem Eigentum sowie dem Schulmobiliar ordentlich 

um. 

▪ Wir befolgen die Anweisungen des Schulpersonals. 

▪ Wir verlassen das Schulgelände während der Unterrichts- und Schulpräsenzzeiten 

nicht. 

▪ Wir tragen angemessene Kleidung. 

 

Leitbild: 

Gemeinsam leben, lernen, erfolgreich sein 



 

▪ Wir geben unsere Handys und elektronische Endgeräte unaufgefordert in die dafür 

vorgesehenen Halterungen ab. Wir werden sie vor dem Betreten des Schulgeländes 

ausgeschalten und nur nach ausdrücklicher Genehmigung der Lehrkraft/betreuenden 

Person anschalten. Jeder trägt die Verantwortung für sein Handeln. Einzelheiten regelt 

der „Vertrag zur Nutzung digitaler Endgeräte an der Ten-Brink-Schule“. 

▪ Wir stellen Fahrräder u. ä. im Fahrradkeller/hinter der Turnhalle abgeschlossen ab. 

▪ Die Schule übernimmt keine Haftung für private Gegenstände. 

vor/im Unterricht: 

▪ Die Schule öffnet um 7.40 Uhr. 

▪ Wir erledigen Toilettengänge in den Pausen. 

▪ Wir sind pünktlich vor dem/im Unterrichtsraum. 

▪ Wir richten zu Beginn der Stunde unser Material auf dem Tisch. 

▪ Sollte die eingeplante Lehrkraft 10 Minuten nach dem Beginn der Unterrichtseinheit 

nicht anwesend sein, begibt sich der/die Klassensprecher/in oder sein/e Vertreter/in 

zum Sekretariat und meldet diesen Umstand. 

▪ Wir verlassen die Unterrichtsräume sauber. (s. Checkliste an der Innenseite der Tür) 

▪ In den Fachräumen gilt die jeweilige Benutzerordnung. 

in der Pause: 

▪ Wir entsorgen Abfall grundsätzlich in den Mülleimern und getrennt. 

▪ Wir essen und trinken während der Pausen nur im Mensabereich und auf dem 

Pausengelände. 

▪ Wir beachten die Klingelzeichen und gehen pünktlich in den Unterricht. 

in der Mittagspause: 

▪ Wir befinden uns in der Mittagspause ausschließlich in den Pausenräumen, auf dem 

Pausengelände oder dem DFB-Platz bis die Mittagsangebote beginnen. 

▪ Das Verlassen des Schulgeländes ist nur erlaubt, wenn die Schüler und Schülerinnen 

direkt nach Hause gehen und eine schriftliche Erlaubnis der Eltern vorliegt.  

Das Schulgelände 

Jedes Mitglied der Schulgemeinschaft kennt die Grenzen des Schulgeländes. Der in der 

Anlage befindliche Plan gilt als verbindlich. Alle an der TBS lernenden und beschäftigten 

Personen bekommen den Plan bei Eintritt in die TBS ausgehändigt. 

Einhaltung der Schulordnung 

Die Schulordnung bekommt jeder Schüler/jede Schülerin bei Eintritt in die TBS ausgehändigt 

und erklärt sich mit der Unterschrift des Schulvertrages zur Einhaltung der aufgestellten 

Regeln bereit. 

Die Schulordnung wurde von der Gesamtlehrerkonferenz am 17.07.2019 und der SMV am 

17.07.2019 sowie der Schulkonferenz 22.07.2019 verabschiedet und am 06.07.2022 nach 



 

Zustimmung aller Gremien ergänzt mit dem Zusatz zum „Umgang mit Handys und 

elektronischen Endgeräten. 

Sie tritt am 01.09.2022 in angepasster Form in Kraft. 

Schulleiterin B. Steiner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Schulgelände: 

 

Das Pausengelände: 

 


